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Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) 

erstattet mit Bezug auf die Aufforderung des Verfassungsgerichtshofs vom 21. April 2020 

binnen offener Frist zum im Betreff angeführten Antrag des 

vertreten durch Univ.Prof. Dr. Max Leitner 

(SFU) und Dr. Mara-Sophie Häusler LL.M., Wollzeile 24, 1010 Wien die folgende 

Äußerung: 

1. Zur Rechtslage: 

1. Mit seinem auf Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG gestützten Antrag begehrt der Antragsteller 

die Aufhebung der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz, BGBI. II Nr. 98/2020 in der Fassung II Nr. 108/2020 zur Gänze, in 

eventu die Aufhebung der§§ 1, 2, 4 und 6 der Verordnung des Bundesministers für Soziales, 
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Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, BGBl. II Nr. 98/2020 in der Fassung BGBl. II 

108/2020. 

2. Die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 

von COVID-19, BGBl. II Nr. 98/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 108/2020 lautet: 

§ 1. Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist das Betreten öffentlicher Orte verboten. 
 
§ 2. Ausgenommen vom Verbot gemäß § 1 sind Betretungen, 
1. die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind; 
2. die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen dienen; 
3. die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens erforderlich sind und sichergestellt 
ist, dass am Ort der Deckung des Bedarfs zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter 
eingehalten werden kann, sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert 
werden kann. Diese Ausnahme schließt auch Begräbnisse im engsten Familienkreis mit ein; 
4. die für berufliche Zwecke erforderlich sind und sichergestellt ist, dass am Ort der beruflichen Tätigkeit 
zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann, sofern nicht durch 
entsprechende Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Dabei ist darauf zu achten, dass 
eine berufliche Tätigkeit vorzugweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen finden. 
5. wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit 
Haustieren betreten werden sollen, gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem 
Meter einzuhalten. 
 
§ 3. Das Betreten von 
1. Kuranstalten gemäß § 42a KAKuG ist für Kurgäste verboten, 
2. Einrichtungen, die der Rehabilitation dienen, ist für Patienten/-innen verboten, ausgenommen zur 
Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer Maßnahmen der Rehabilitation im Anschluss an die 
medizinische Akutbehandlung sowie im Rahmen von Unterstützungsleistungen für Allgemeine 
Krankenanstalten. 
 
§ 4. Die Benützung von Massenbeförderungsmitteln ist nur für Betretungen gemäß § 2 Z 1 bis 4 zulässig, wobei 
bei der Benützung ein Abstand von mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen einzuhalten ist. 
 
§ 5. Das Betreten von Sportplätzen ist verboten. 
 
§ 6. Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe, warum eine 
Betretung gemäß § 2 zulässig ist, glaubhaft zu machen. 
 
§ 7. (1) Diese Verordnung tritt mit 16. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 13. April 2020 außer Kraft. 
(2) Die Änderungen durch die Novelle BGBl. II Nr. 107/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag 
in Kraft. 
 

II. Zur Zulässigkeit: 

1. Zur aktuellen und unmittelbaren Betroffenheit: 

1.1. Gemäß Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG erkennt der Verfassungsgerichtshof über die 

Gesetzwidrigkeit von Verordnungen auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch diese 
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Gesetzwidrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, wenn die Verordnung ohne 

Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese 

Person wirksam geworden ist. Grundlegende Voraussetzung für die Antragslegitimation ist 

daher, dass die Verordnung in die Rechtssphäre der betroffenen Person unmittelbar 

eingreift und sie – im Fall ihrer Gesetzwidrigkeit – verletzt (ständige Rechtsprechung seit 

VfSlg. 8058/1977). Hiebei hat der Verfassungsgerichtshof vom Antragsvorbringen 

auszugehen und lediglich zu prüfen, ob die vom Antragsteller ins Treffen geführten 

Wirkungen solche sind, wie sie Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG als Voraussetzung für die 

Antragslegitimation fordert (vgl. z.B. VfSlg. 8594/1979, 15.527/1999, 16.425/2002 und 

16.426/2002). 

1.2. Es ist darüber hinaus erforderlich, dass die Verordnung selbst tatsächlich in die 

Rechtssphäre des Antragstellers unmittelbar eingreift. Ein derartiger Eingriff ist nur dann 

anzunehmen, wenn dieser nach Art und Ausmaß durch das Gesetz bzw. die Verordnung 

selbst eindeutig bestimmt ist, wenn er die (rechtlich geschützten) Interessen des 

Antragstellers nicht bloß potentiell, sondern aktuell beeinträchtigt und wenn dem 

Antragsteller kein anderer zumutbarer Weg zur Abwehr des –  behaupteterweise – 

rechtswidrigen Eingriffes zur Verfügung steht (VfSlg. 11.868/1988, 15.632/1999, 

16.616/2002, 16.891/2003; 19.894/2014). 

1.3. Die aktuelle Betroffenheit muss dabei sowohl im Zeitpunkt der Antragstellung als auch 

im Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vorliegen (statt vieler mwN 

VfSlg. 14.712/1996; VfSlg. 19.391/2011). Nach ständiger Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs entfaltet eine im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichtshofs 

bereits außer Kraft getretene Norm für die Rechtssphäre des Antragstellers regelmäßig 

nicht mehr die eine Antragstellung rechtfertigende unmittelbare Wirkung (VfSlg. 

9868/1983, 11.365/1987, 12.182/1989, 12.413/1990, 12.999/1992, 14.033/1995, 

15.116/1998, 16.224/2001; 17.266/2004). Mit dem Außer-Kraft-Treten ist das Ziel eines 

Verfahrens nach dem letzten Satz der ersten Absätze in Art. 139 und 140 B-VG, die 

rechtswidrige Norm ohne Verzug mit genereller Wirkung aus dem Rechtsbestand zu 

entfernen, fortgefallen (vgl. nur VfGH V 8/00, VfGH 5. 3. 2014, G20/2013, V11/2013; vgl. 

auch VfSlg. 16.618/2002, 17.400, 17653). 

1.4. Das Außer-Kraft-Treten schadet im Hinblick auf die Antragslegitimation nur dann nicht, 

wenn die angefochtene Bestimmung auch nach dem Außer-Kraft-Treten noch eine 

nachteilige rechtliche Wirkung für den Antragsteller hat (s nur VfSlg. 12.227/1989, VfSlg. 

16.229/2001), wenn also der „Rechtsfolgenbereich“ über den zeitlichen 

„Bedingungsbereich“ hinausreicht (vgl. Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht10 Rz 1023 und 
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437). Diesfalls trifft den Antragsteller eine besondere Darlegungspflicht (vgl. etwa VfSlg. 

15.116/1998, VfSlg. 12.634/1991 und 11.365/1987). 

1.5. Die Verordnung BGBl. II Nr. 98/2020 ist mit 30. April 2020 außer Kraft getreten (§ 13 

Abs. 2 Z 2 COVID-19-Lockerungserordnung BGBl. II Nr. 197/2020). Eine auch nach dem 

Außer-Kraft-Treten weiter bestehende nachteilige Wirkung behauptet bzw. legt der 

Antragsteller nicht dar. Solche fortbestehenden rechtlichen Wirkungen der aufgehobenen 

Verordnung sind auch nicht ersichtlich. Mit Außer-Kraft-Treten der Verordnung BGBl. II Nr. 

98/2020 fielen die darin vorgesehenen Betretungsverbote weg. 

1.6. Mangels aktueller Betroffenheit ist der Antrag nach Ansicht des BMSGKP daher zur 

Gänze zurückzuweisen. 

 

2. Zur Darlegung der Bedenken 

2.1. Nach § 57 Abs. 1 VfGG muss der Antrag, eine Verordnung als gesetzwidrig aufzuheben, 

begehren, dass entweder die Verordnung ihrem ganzen Inhalt nach oder dass bestimmte 

Stellen der Verordnung als gesetzwidrig aufgehoben werden. Der Antrag hat die gegen die 

Gesetzmäßigkeit der Verordnung sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Ein 

Antrag, der sich gegen den ganzen Inhalt einer Verordnung richtet, muss die Bedenken 

gegen die Gesetzmäßigkeit aller Bestimmungen der Verordnung „im Einzelnen“ darlegen 

und dabei insbesondere dartun, inwieweit alle angefochtenen Verordnungsregelungen 

unmittelbar und aktuell in die Rechtssphäre des Antragstellers eingreifen. Anträge, die 

diesem Erfordernis nicht entsprechen, sind nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs nicht (im Sinne von § 18 VfGG) verbesserungsfähig, sondern als 

unzulässig zurückzuweisen (VfSlg 19.585/2011 mwN, 19.954/2015 mwN; VfGH 13.9.2013, 

V56/2013; VfGH 30.11.2017, V 102/2017). 

2.2. Die Bedenken des Antragstellers richten sich weitgehend gegen das COVID-19-

Maßnahmengesetz. Gestützt auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (VfSlg 

9535/1982; 17.341/2004; 17.967/2006; 18.556/2008; 19.270/2010; 19.448/2011) ist der 

Antragsteller der Meinung, dass die behauptete Verfassungswidrigkeit einer 

Verordnungsermächtigung die Aufhebung der gesamten Verordnung zur Folge habe. 

Es entspricht zwar der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, dass die 

Verfassungswidrigkeit einer Gesetzesbestimmung, die eine Verordnung trägt, zur Folge hat, 
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dass die Verordnung der erforderlichen gesetzlichen Deckung entbehrt. Der 

Verfassungsgerichtshof spricht dies jedoch stets im Kontext mit der Aufhebung der 

entsprechend mitangefochtenen gesetzlichen Grundlage aus. Ohne die Aufhebung der 

gesetzlichen Grundlage durch den Verfassungsgerichtshof bzw. allein aufgrund der 

Behauptung der Verfassungswidrigkeit fehlt es der auf ihrer Grundlage erlassenen 

Verordnung nicht an der gesetzlichen Deckung. Der BMSGPK erachtet den Antrag daher 

auch insoweit als unzulässig. 

2.3. Damit im Zusammenhang wird der Antragsteller den Anforderungen aus § 57 VfGG 

auch deshalb nicht gerecht, weil er nicht gegen sämtliche Bestimmungen der Verordnung 

BGBl. II Nr. 98/2020 Bedenken vorbringt. So äußert er etwa keine Bedenken gegen die §§ 3 

und 5 leg.cit. Der Hauptantrag ist daher nach Ansicht des BMSGPK auch aus diesem Grund 

unzulässig. 

 

III. In der Sache: 

Einleitend verweist der BMSGPK auf die ständige Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs, wonach sich der Verfassungsgerichtshof in einem auf Antrag 

eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit einer Verordnung gemäß Art. 139 

B-VG auf die Erörterung der geltend gemachten Bedenken beschränkt (vgl. 

VfSlg. 11.580/1987, 14.044/1995, 16.674/2002) und ausschließlich beurteilt, ob die 

angefochtene Bestimmung aus den in der Begründung des Antrages dargelegten Gründen 

gesetzwidrig ist (VfSlg. 15.644/1999, 17.222/2004; VfGH 26.2.2018, V 96/2017). 

 

1. Zum behaupteten Verstoß gegen § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz 

1.1. Der Antragsteller behauptet einen Verstoß der Verordnung BGBl. II Nr. 98/2020 gegen 

§ 2 COVID-19-Maßnahmengesetz, da dieser nicht zur Normierung einer „Generalklausel mit 

Ausnahmen“, also eines generellen Betretungsverbots für den öffentlichen Raum mit 

Ausnahmen, ermächtige. 

1.2. Die Ansicht des Antragstellers verkennt, dass nach allgemeinem Sprachgebrauch das 

Wort „bestimmt“ „inhaltlich festgelegt, genau umrissen, klar bzw. deutlich“ 

(https://www.duden.de/rechtschreibung/bestimmt_Adjektiv), nicht aber „einzeln“ 
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bedeutet. Öffentliche Orte sind aber in diesem Sinne nach klaren Kriterien umschriebene 

Orte. 

Bei den in den Materialien (vgl. IA 396/A 27. GP 11) genannten Orten handelt es sich um 

demonstrative Beispiele. Neben genauen Ortsangaben können die „bestimmten Orte“ nach 

Absicht des Gesetzgebers auch abstrakt umschrieben werden. Es kann aber kein Zweifel 

daran bestehen, dass die „bestimmten Orte“ auch weiträumiger gefasst werden können, 

soweit dies entsprechend dem gesetzlichen Auftrag des § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz 

zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Für die Ermächtigung zur 

Verhängung eines großflächigen Betretungsverbots spricht schließlich auch, dass es gerade 

Zweck des COVID-19-Maßnahmengesetzes war, über das Epidemiegesetz 1950 

hinausgehende Ermächtigungen zu schaffen, da die darin vorgesehenen Maßnahmen für 

die Bewältigung von COVID-19 „nicht ausreichend bzw. zu kleinteilig“ waren (s wieder IA 

396/A 27. GP 11). 

Der vom Antragsteller ins Treffen geführte gesetzliche Auftrag an die Verwaltung, im 

Einzelfall genau zu evaluieren, ob ein Betretungsverbot notwendig ist, kommt in der 

Wendung „soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist“ 

zum Ausdruck. Damit – und nicht mit der Wendung „bestimmte Orte“ – stellt § 2 COVID-19-

Maßnahmengesetz die Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sicher. Es ist 

vielmehr davon auszugehen, dass der Gesetzgeber dem Verordnungsgeber die für die 

Bewältigung der mit COVID-19 verbundenen Herausforderungen erforderliche Flexibilität 

einräumen wollte, je nach Ausmaß der Gefährdung und in Abhängigkeit von den 

epidemiologischen Entwicklungen notwendige Maßnahmen zu setzen. 

Aufgrund der epidemiologischen Entwicklungen und des Erfordernisses einer 

flächendeckenden Reduktion sozialer Kontakte im Zeitpunkt der Verordnungserlassung 

(dazu wird auf die Stellungnahme des BMSGPK im Verfahren vor dem 

Verfassungsgerichtshof V 393/2020-2 verwiesen) war es in diesem Sinne zur Verhinderung 

der Verbreitung von COVID-19 erforderlich, einen weitreichenden Regelungsansatz 

(umfassendes Verbot mit Ausnahmen) zu wählen. Eine kasuistische Aufzählung einzelner 

Orte wäre zwangsläufig unvollständig und daher nicht geeignet gewesen, das Ziel der 

Verhinderung einer exponentiellen Verbreitung von COVID-19 zu erreichen. 

1.3. Zusammenfassend besteht daher nach Ansicht des BMSGPK kein Zweifel an der 

Übereinstimmung der Verordnung BGBl. II 98/2020 mit der gesetzlichen Grundlage des § 2 

COVID-19-Maßnahmengesetz. 
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2. Zu behaupteten Verletzung des Rechts auf persönliche Freiheit (Art. 1 Abs. 1 

PersFrBVG) 

2.1. Der Antragsteller behauptet eine Verletzung des Rechts auf persönliche Freiheit, da die 

Beschränkungen der Verordnung BGBl. II Nr. 98/2020 nicht im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Z 5 

PersFrBVG an das Erfordernis einer tatsächlichen Infektion mit einer Krankheit geknüpft 

seien. 

2.2. Damit verkennt der Antragsteller die Rechtslage: 

Der Schutzbereich des Art. 1 PersFrBVG und des Art. 5 EMRK erfasst nämlich nur 

qualifizierte Beschränkungen der persönlichen Freiheit in Form des Freiheitsentzugs. Den 

Betretungsverboten bzw. -beschränkungen der Verordnung BGBl. II Nr. 98/2020 fehlt es 

aber an der dafür erforderlichen Allseitigkeit der Beschränkung (vgl. VfSlg. 3447 zu Art. 8 

StGG: Voraussetzung, dass im Wege physischen Zwanges persönliche Ortsveränderungen 

entweder überhaupt unterbunden oder auf bestimmte, nach allen Seiten hin begrenzte 

Örtlichkeiten oder Gebiete, die nicht verlassen werden dürfen, eingeschränkt wird; dazu 

Kopetzki in Korinek/Holoubek, Kommentar zum B-VG, PersFrG Art. 1 Rz 21 ff). 

Bewegungsbeschränkungen, die den Aufenthalt an einem bestimmten Ort verhindern, sind 

kein Freiheitsentzug (Kopetzki, Unterbringungsrecht Bd I 253). Es liegt daher kein Eingriff in 

das Grundrecht auf persönliche Freiheit vor. 

2.3. Soweit der Antragsteller behauptet, die Ausnahmetatbestände des § 2 der Verordnung 

BGBl. II Nr. 98/2020 hätten ihm einen Ortswechsel zu seiner Wiener Mietwohnung 

unmöglich gemacht, verkennt er im Übrigen die Rechtslage: § 2 Z 3 der Verordnung BGBl. II 

98/2020 erlaubte stets Betretungen zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des 

täglichen Lebens, zu denen zweifelsfrei auch das Wohnbedürfnis gehört. Ein Ortswechsel 

an die eigene Mietwohnung war daher zu keinem Zeitpunkt untersagt. 

 

3. Zu den Bedenken im Hinblick auf das COVID-19-Maßnahmengesetz 

3.1. Der Antragsteller behauptet, § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz verstoße gegen das 

Grundrecht auf Freizügigkeit (Art. 4 StGG, Art. 2 Abs. 1 4. ZPEMRK), gegen das 

Bestimmtheitsgebot (Art. 18 Abs. 1 B-VG), gegen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit des 

Eigentums (Art. 5 StGG, Art 1 1. ZPEMRK) und gegen den Gleichheitssatz (Art. 7 B-VG). 
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3.2. Sofern der Verfassungsgerichtshof die Bedenken des Antragstellers nicht für unzulässig 

hält (s Punkt II.2.2), ist dem Folgendes zu erwidern: 

 

a.) Zur behaupteten Verletzung des Rechts auf persönliche Freizügigkeit (Art. 4 StGG, 

Srt. 2 Abs. 1 4 ZPEMRK) 

3.3. Der Antragsteller begründet die behauptete Verletzung des Grundrechts auf 

persönliche Freizügigkeit im Wesentlichen damit, dass er eine hinreichende Bindung des 

Verordnungsgebers an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vermisst. Die Ausführungen des 

Antragstellers zielen damit inhaltlich auf den Vorwurf der fehlenden Bestimmtheit der 

gesetzlichen Grundlage im Hinblick auf die Wahrung der Verhältnismäßigkeit ab. 

3.4. Zunächst ist der Antragsteller darauf hinzuweisen, dass der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der Wendung „soweit dies zur Verhinderung der 

Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist“ umfassend verankert ist. Zum Vorwurf der 

fehlenden Bestimmtheit verweist der BMSGPK zunächst sinngemäß auf die Stellungnahme 

der Bundesregierung zur Bestimmtheit des § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz im Verfahren 

vor dem Verfassungsgerichtshof G 195/2020 und macht folgende ergänzende Äußerung: 

3.5. Abgesehen von der auch vom Antragsteller eingeräumten absoluten Befristung des 

COVID-19-Maßnahmengesetzes selbst wohnt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz („soweit 

dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist“) auch die Schranke 

einer zeitlichen Befristung der auf Grundlage des § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz 

ergangenen Verordnung inne. Alle auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen können 

an diesem Maßstab gemessen und hinreichend präzise beurteilt werden. Nur der 

Vollständigkeit halber weist der BMSGPMK darauf hin, dass alle auf der Grundlage des 

COVID-19-Maßnahmengesetzes erlassenen Verordnungen dem entsprechend eng zeitlich 

befristet waren. 

Soweit der Antragsteller eine Parallele zu den sicherheitspolizeilichen Bestimmungen der 

§§ 36 und 36a SPG zieht, verkennt er die Besonderheiten der seuchenrechtlichen 

Regelungsmaterie (s dazu wieder die Ausführungen der Bundesregierung im Verfahren vor 

dem Verfassungsgerichtshof G 195/2020). Die nach SPG drohenden Gefahren durch 

gerichtliche Straftatbestände sind in keiner Weise mit jenen (im Übrigen noch unbekannter) 

übertragbarer Krankheiten und ihrer pandemischen Ausbreitung vergleichbar. 
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3.6. Der Antragsteller moniert eine fehlende gesetzliche Verpflichtung zur Evaluierung von 

Maßnahmen, zur Beiziehung von anderen verfassungsmäßig eingerichteten Organen bzw. 

zur Einhaltung anderweitiger Konsultationsmechanismen. 

Der Antragsteller spricht damit die Judikatur zur „Legitimation durch Verfahren“ an, wonach 

in Bereichen, in denen das Verwaltungshandeln inhaltlich nicht präzise festgelegt werden 

kann, ein Ausgleich durch besonders strenge Verfahrensvorschriften erzielt werden kann, 

um den Anforderungen aus Art. 18 B-VG gerecht zu werden (vgl. mwN VfSlg. 17.854/2006). 

Dabei übersieht der Antragsteller wieder die Natur des seuchenrechtlichen 

Regelungsgegenstands. Typische Anwendungsfälle für eine „Legitimation durch Verfahren“ 

sind Regelungsbereiche, die durch eine finale Determinierung gekennzeichnet sind, also 

etwa das Planungsrecht (vgl. z.B. VfSlg. 14.041/1995; 14.256/1995, 12.687/1995), wobei 

der Verfassungsgerichtshof auch hier eine bloß formale Einbindung externer Stellen nicht 

genügen lässt (vgl. VfSlg. 14.041/1995). Ebenso können enge Verfahrensvorschriften in 

Bereichen ausgleichend wirken, in denen es einen Stand der Wissenschaft zu ermitteln gilt 

(vgl. VfSlg.14.941/1997 betreffend die Festlegung von Hunderassen). 

All diesen Bereichen wohnt vor allem nicht die besondere Dringlichkeit und Gefahrenlage 

inne, die das Seuchenrecht prägt (vgl. dazu wieder die Stellungnahme der Bundesregierung 

im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 195/2020). Dem Verordnungsgeber vor 

dem Hintergrund einer sich pandemisch und exponentiell verbreitenden Krankheit die 

zwingende Beiziehung anderer Organe vorzuschreiben, nähme ihm vor diesem Hintergrund 

die erforderliche Flexibilität im Umgang mit einer Pandemie dieses Ausmaßes. Dies wird in 

Ansehung der epidemiologischen Situation zum Zeitpunkt der Erlassung der beiden auf die 

§§ 1 und 2 COVID-19-Maßnahmengesetz gestützten Verordnungen besonders deutlich, 

hätte hier eine Verzögerung von auch nur einem Tag drastische Auswirkungen auf den 

Infektionsanstieg gehabt. 

Mit der Verankerung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes („soweit dies zur Verhinderung 

der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist“) ist nach Ansicht des BMSGPK die vom 

Antragsteller ins Treffen geführte Pflicht zur einem Vorgehen auf entsprechend fundierter 

wissenschaftlicher Basis und zur entsprechenden Evaluierung hinreichend gesetzlich 

grundgelegt. Sämtliche Verordnungen des BMSGPK wurden diesen Anforderungen im 

Übrigen gerecht, zumal sie als eng zeitliche befristete Regelungen stets auf ihre 

Erforderlichkeit hin überprüft und bewertet wurden (siehe dazu nur die Äußerungen des 

BMSGPK in den Verfahren vor dem Verfassungsgerichts V 405/2020 und V 393/2020). 
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Was die vom Antragsteller genannten zusätzlichen Rechtsschutzmöglichkeiten betrifft, 

verweist der BMSGPK auf das aktionengebundene Rechtsschutzsystem der Verfassung hin. 

Zusätzliche Rechtsschutzmöglichkeiten gegen eine Verordnung hätten einer 

diesbezüglichen Änderung des B-VG bedurft. 

3.7. Im Übrigen verweist der BMSGPK zur Frage der Konformität des § 2 COVID-19-

Maßnahmengesetz mit dem Grundrecht auf Freizügigkeit gemäß Art. 4 StGG, Art. 6 StGG, 

Art. 2 4. ZPEMRK auf die Stellungnahme der Bundesregierung im Verfahren vor dem 

Verfassungsgerichtshof G 180/2020. 

 

b.) Zum Vorwurf der fehlenden Bestimmtheit des COVID-19-Maßnahmengesetz (Art. 

18 B-VG) 

3.8. Der Antragsteller moniert angesichts der Eingriffsintensität des § 2 COVID-19-

Maßnahmengesetzes eine fehlende Bestimmtheit im Lichte des Art. 18 B-VG. 

3.9. Zu dieser Frage verweist der BMSGPK abermals sinngemäß auf die Ausführungen der 

Bundesregierung im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 195/2020. 

 

c.) Zur behaupteten Verletzung der Eigentumsfreiheit (Art. 5 StGG, Art. 1 1. ZPEMRK), 

der Erwerbsfreiheit (Art. 6 StGG) und des Gleichheitssatzes (Art. 7 B-VG) 

3.10. Der Antragsteller behauptet eine Verletzung der Grundrechte auf Unverletzlichkeit 

des Eigentums, der Erwerbsfreiheit und des Sachlichkeitsgebots, da § 2 COVID-19-

Maßnahmengesetz „auf unverhältnismäßige Weise Befugnisse zum Eingriff in Grundrechte 

an den Verordnungsgeber delegiert“. 

3.11. Auch dieser Vorwurf ist inhaltlich als solcher gegen die Bestimmtheit der Norm zu 

verstehen, weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen zu Punkt 

III. 3.a verwiesen wird. 

3.12. Nur der Vollständigkeit halber sei erneut darauf hingewiesen, dass die §§ 1 iVm 2 Z 3 

der Verordnung BGBl. II Nr. 98/2020 einem Ortswechsel in die Mietwohnung des 
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Antragstellers nicht entgegen gestanden sind, weshalb diesbezüglich kein Eingriff in das 

Grundrecht auf Eigentumsfreiheit vorliegt. 

4. zusammenfassend überschreitet die Verordnung BGBI. II Nr. 98/2020 nach Ansicht des 

BMSGPK weder die gesetzliche Grundlage des § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz, noch 

treffen die Bedenken gegen§ 2 COVID-19-Maßnahmengesetz zu. 

IV. 

Der BMSGPK stellt somit den 

Antrag, 

der Verfassungsgerichtshof wolle 

1. den Antrag zur Gänze als unzulässig zurückweisen, 

in eventu 

2. den Antrag als unbegründet abweisen. 

V. Mit der Vertretung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz in einer allfälligen mündlichen Verhandlung werden alternativ 

- - und • - - beide 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, betraut. 

Wien, 8. Juni 2020 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 
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ÖS r~ 
Unterzeichner Bundesministerium für soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

\.. \ \(. 11 .;::, 'Q . .-?<"„ Datum/Zeit 2020-06-11 T19:46:35+02:00 
~ ' ' 

(' 
CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f. et: ~ Aussteller-Zertifikat 

BUNDESMINISTERIUM FÜR 
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH ,C=AT 

SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE 
UNO KONSUMENTENSCHUTZ 

~MTSSIGNATUR Serien-Nr. 2098721075 

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert. 

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: 

Prüfinformation http://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur 
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